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Chamaven und Thüringer , b) Die Bußerniedrigung . § 23 . 109

Lehrbücher , Monographien und Rezensionen als » Homines
Franci « , geschmückt mit dem lateinischen Deckblatt und des¬
halb unter Betonung der allerdings nicht zweifelhaften Tat¬

sache, daß sie nicht nur Franken gewesen sind , sondern auch

» Menschen « .
7 . Auch bei der Lex Angliorum greifen die Ergebnisse der

Übersetzungskritik ein . Die alte Lehre sah in dem Worte

Adaling ein Rechtswort , das überhaupt nur einen Vorrechts¬
stand bezeichnen konnte . An die Möglichkeit einer Beziehung
auf den Gemeinfreien wurde nicht gedacht . Aber die Über¬

setzungskritik hat den Erkenntniswert des Worts umgeändert .
Die allgemeine Verbreitung des Wortes » edel « als technische

Bezeichnung des Altfreien führt zu demselben Ergebnisse wie

die Verwendung von Francus Und liber als Gegensatz ist

natürlich Äquivalenz für frei . Gegengründe fehlen wiederum .
Das Ergebnis ist daher dasselbe wie bei der lex Chamavorum
und die Übereinstimmung der Bußabstufung in beiden Rechten

bestätigt die Übereinstimmung der Ergebnisse , die sich aus
den Standesbezeichnungen gewinnen lassen .

b ) Die Wergeldgleichung und die große Pippinsche
Bußerniedrigung 1) . § 23.

1 . Die Verwendung der Wergeider zur Bestimmung des

Standes vollzieht sich dadurch , daß man sie mit den bekannten

Standeswergeidern anderer Stämme vergleicht 2) . Diese Ver¬

gleichung ist bei der Lex Chamavorum deshalb besonders be¬

rechtigt , weil die Chamaven ein fränkischer Teilstamm sind

und nicht angenommen werden kann , daß die Gemeinfreien
innerhalb eines Stammesgebietes ganz verschiedene Wergeider
gehabt haben . Der Wergeidbetrag war der gesetzliche Bewer¬

tungsmaßstab des Mannes . Die Lex Chamavorum ist nun die

einzige Quelle der Karolingerzeit , die uns über die fränkischen

Wergeider dieser Zeit berichtet . Die Vergleichsgrößen lassen

9 Das Problem der Wergeldgleichung und die sich anschließenden Fra¬

gen des Münzwesens habe ich besonders eingehend in meinem Ständepro¬
blem behandelt und daselbst auch die Einwendungen von Vinogradoff be¬

sprochen.
2) Es ist Ergebnis der Beobachtung , nicht etwa eine Voraussetzung

meiner Folgerungen , daß das Wergeid der deutschen Gemeinfreien eine

sehr weitgehende Übereinstimmung auch bei politisch nicht verbundenen

Stämmen zeigt . Gemeinfreie S . 273 .


	Seite 109

